
Landesamt für Finanzen 
Mecklenburg-Vorpommern 
    - Landesfamilienkasse - 

 
 
  Stand: 08/2018  
Zuständigkeitswechsel zur Familienkasse der Bundesagentur für 
Arbeit (BA) zum 01.11.2018 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
bisher war die Landesfamilienkasse des Landesamtes für Finanzen M-V für die 
Festsetzung und Auszahlung Ihres Kindergeldes zuständig.  
 
Nunmehr ist zum 01.11.2018 ein Zuständigkeitswechsel zur Familienkasse der 
Bundesagentur für Arbeit (BA) vorgesehen. 
 
Hintergrund ist eine Änderung des EStG, aufgrund derer Familienkassen des 
öffentlichen Dienstes die Zuständigkeit für die Kindergeldbearbeitung an die 
Familienkasse der BA abgeben können. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat mit 
Kabinettsbeschluss vom 07.11.2017 entschieden, von dieser Möglichkeit Gebrauch 
zu machen.  
 
Die Kindergeldfälle werden ohne Ihr Zutun an die Familienkasse der BA 
übergeben. Sie müssen insbesondere keinen neuen Antrag stellen und bereits 
eingereichte Nachweise und Unterlagen nicht nochmals bei der Familienkasse 
der BA einreichen.  
 
Die Auszahlung des Kindergeldes durch die Landesfamilienkasse endet mit Ablauf 
des Monats Oktober 2018. Das bedeutet: 

- Beamtinnen und Beamte erhalten das Kindergeld für diesen Monat letztmals 
mit den Bezügen für den Monat Oktober 2018 am 28.09.2018, 

- Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer erhalten das Kindergeld letztmals mit 
den Bezügen für den Monat Oktober 2018 am 15.10.2018 bzw. 30.10.2018 
und 

- die Berechtigten der Fremddienststellen erhalten das Kindergeld letztmals für 
den Monat Oktober 2018 am 10.10.2018 

ausgezahlt. 
 
Ab dem 01.11.2018 werden Sie dann umfassend durch die zuständige 
Familienkasse der BA betreut.  
 
Die Aufnahme der Kindergeldzahlung erfolgt ab dem Monat November 2018. Das 
Kindergeld wird monatlich im Laufe des jeweiligen Anspruchsmonats auf die von 
Ihnen angegebene Bankverbindung überwiesen.  



Von der Familienkasse der BA werden Sie mit einem Willkommensschreiben im 
November weitere umfassende Informationen insbesondere über die zuständige 
regionale Familienkasse und Ihre neue Kindergeldnummer erhalten.  
 
Von der Landesfamilienkasse M-V abgeforderte Unterlagen senden Sie bitte bis 
zum 31.10.2018 an die Landesfamilienkasse M-V. Beachten Sie bitte auch, dass 
wir ab dem 12.10.2018 keine Änderungen mehr in Ihren Kindergelddaten 
vornehmen können. Teilen Sie uns daher bitte entsprechende Änderungen 
rechtzeitig mit, damit wir Ihre Daten korrekt an die Familienkasse der BA 
übermitteln können. Ab November reichen Sie Ihre Unterlagen unter Angabe 
Ihrer neuen Kindergeldnummer, an die Ihnen mitgeteilte Adresse der 
Familienkasse der BA ein.  
 
Sie können sich mit Ihren Fragen und Anliegen zum Thema Kindergeld ab dem 
05.11.2018 an die Familienkasse der BA wenden. Ein vorheriger Zugriff auf Ihre 
kindergeldrelevanten Daten ist aufgrund der technischen Umstellung für Ihre neu 
zuständige Familienkasse nicht möglich.   
 
Über die kindergeldabhängigen Bezügebestandteile entscheidet das Landesamt für 
Finanzen M-V bzw. Ihre zuständige Bezügestelle weiterhin eigenständig. Bitte teilen 
Sie Änderungen in den Verhältnissen deshalb auch nach dem Zuständigkeitswechsel 
immer der für Sie zuständigen Bezügestelle mit.  
 
Sollten Sie einen Vertrag über eine „Riester-Rente“ abgeschlossen haben, 
informieren Sie bitte Ihren Anbieter über den Zeitpunkt des Zuständigkeitswechsels 
zur Familienkasse der BA und die von der Familienkasse der BA vergebene (neue) 
Kindergeldnummer.  
 
Für weitergehende Fragen steht Ihnen Frau Herschel (Tel.: 0385/58849-560) zur 
Verfügung. 
 
Fragen zum Zuständigkeitswechsel können Sie außerdem an die kostenfreie 
Service-Rufnummer der Familienkasse der BA  0800 4 5555 35  richten.  
Die Servicezeiten sind  montags bis donnerstags  von 8 bis 18 Uhr  und  

freitags    von 8 bis 15 Uhr.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

Ihr Landesamt für Finanzen 
Landesfamilienkasse 


